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nügend und in richtiger Weise zu unterstützen und andrerseits jedem
Unterstützungsmißbrauch unverzüglich entgegenzutreten. Die wohnörtliche Armenpflege

der Einwohnergemeinde steht für den Kanton Bern außer Frage. Auf der
andern Seite besticht die Einführung der staatlichen Armenpflege auf den ersten
Blick. Der Referent lehnt sie ab, weil der enge Zusammenhang zwischen dem
unterstützenden Gemeinwesen und dem Unterstützten verlorenginge. Das starke persönliche

Interesse der Gemeindeorgane an der Sanierung des Falles würde
wegfallen, so daß die Armenlasten steigen würden. Beobachtungen, die schon 1897
hei dem Erlaß des Gesetzes von 1897 von Regierungsrat Ritschard vorgetragen
wurden und sich seither nicht geändert haben. Übrigens müßte vorher die
Staatsverfassung geändert werden. Die Armenpflege ist aber stets als eine der wichtigsten
Aufgaben der Gemeinde betrachtet worden. Bei der Revision sollten womöglich
die Härten des geltenden Systems beseitigt werden. Diese liegen vor allem darin,
daß eine schwere Unterstützungslast ziemlich willkürlich einer Gemeinde auffallen
kann, die zur betreffenden Familie wenig oder gar keine Beziehungen hat. Es ist
zu prüfen, ob der Wohnsitzbegriff des Gesetzes nicht dem Begriff des zivilrechtlichen

Wohnsitzes angeglichen werden kann. Das Wohnsitzsystem des geltenden
Gesetzes bietet Anlaß zu vielen Streitigkeiten zwischen den Gemeinden. Die
spitzfindige Unterscheidung zwischen dauernd und vorübergehend Unterstützten
sollte nach der Meinung des Verfassers fallen, was dadurch zu erreichen ist, daß die
Unterstützung am zivilrechtlichen Wohnsitz erfolgt. Im Verhältnis zum Staat
könnte es im wesentlichen bei der bisherigen Regelung bleiben. Von Dach weist
daraufhin, daß noch andere Möglichkeiten zu prüfen und zu Ende zu denken seien.
4. Die Armenpflege kann auch in Zukunft auf die Anstalten und Heime nicht
verzichten. 5. Auch eine neue Ordnung wäre auf die bisherigen Hilfsmittel der Armenpflege

angewiesen. (Die eingehende Studie dürfte in der kommenden Diskussion
eine bedeutende Rolle spielen.) A.

Einfiihrungs- und Fortbildungskurse der Schweizerischen

Armenpflegerkonferenz
Von Dr. A. Zihlmann

Im Hinblick auf den Ende September dieses Jahres von der Schweizerischen
Armenpflegerkonferenz vorgesehenen Fortbildungskurs für Armenpfleger sei mittels

nachstehender Tabelle ein Überblick über die bisherigen Veranstaltungen der
Schweizerischen Armenpflegerkonferenz auf diesem Gebiete gegeben. Wie aus den
Zahlen der dritten Spalte ersichtlich ist, erfreuen sich die Kurse einer wachsenden

Teilnehmerzahl. Um die Aussprachen zu erleichtern, wurden in den Kursen
wiederholt 2-3 Abteilungen gebildet, wobei die Referenten ihre Vorträge wiederholten.

— Die beruflichen Bildungskurse entsprechen einem allgemeinen Bedürfnis
und wurden bisher von den Teilnehmern mit Gewinn besucht. Besonders förderlich
für die Berufsarbeit sind die Aussprachemöglichkeiten. Im allgemeinen wird die
Nützlichkeit der Kurse von den verantwortlichen Behörden anerkannt. Es gibt
aber Armenkommissionen, die die Kosten scheuen und ihren Funktionären diese
bescheidene Schulungsmöglichkeit versagen. Neben der Schweizerischen
Armenpflegerkonferenz veranstalten verschiedene Gemeinden und Kantone (kantonale
Armenpflegerkonferenzen, Armendepartemente, Bezirke usw.) von Zeit zu Zeit
Instruktionskurse für ihre im Amt stehenden Armenpfleger.
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